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 Veröffentlicht am 11.05.2000

Norm

PHG §5

Rechtssatz

Der Hersteller kann sich der P/icht zu einer möglichst ungefährlichen Konstruktionsweise nicht dadurch entziehen,

dass er eine technisch mögliche und zumutbare konstruktive Maßname durch Warnungen an die Gefährdeten ersetzt.

Entscheidungstexte

8 Ob 192/99i

Entscheidungstext OGH 11.05.2000 8 Ob 192/99i
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